
ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Internationaler Gemeinnütziger Motorsportverein Salzburgring (IGMS) 

STAND: SEPTEMBER 2O25

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen legen die Grundlagen für 
Vereinbarungen über die Nutzung des Areals Salzburgring (auch „Ring-
areal“) fest und werden durch Einbeziehung in die jeweilige Vereinba-
rung für beide Seiten verbindlicher Vertragsinhalt. Die Geltung allfälliger 
eigener Geschäftsbedingungen des Vertragspartners wird einvernehm-
lich ausgeschlossen, sodass in jedem Fall ausschließlich die Vertrags-
bedingungen des IGMS gelten. Der Vertragspartner wird in der Folge 
als Veranstalter bezeichnet. Im Sinne einer gleichberechtigten Sprache 
werden in diesem Dokument geschlechtsneutrale Begriffe bevorzugt; wo 
dies nicht möglich oder sinnvoll ist, wird zur besseren Lesbarkeit bevor-
zugt die männliche Form verwendet.

2.1 Behördliche Bewilligungen
Dem Veranstalter obliegt es alleine, für die für seine Veranstaltung er-
forderlichen behördlichen Bewilligungen Sorge zu tragen, allenfalls er-
forderliche Anzeigen zu erstatten und die öffentlich-rechtlichen Auflagen 
oder Bescheide, sei es eigens erwirkte oder dem IGMS obliegende, ein-
zuhalten. Ausdrücklich wird der Veranstalter auf die maximal zulässigen 
Betriebsgeräusche von 98 dB (A) hingewiesen die am Salzburgring zu 
jeder Zeit einzuhalten sind, sowie die Verpflichtung, dass ausschließ-
lich eine Teilnahme von Fahrzeugen an der Veranstaltung gestattet ist, 
welche gemäß der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz 
für den Straßenverkehr zugelassen oder jederzeit zulassungsfähig sind. 
Weiters unterliegt der Salzburgring der FIA-Homologierung „Grade 3“ 
und somit sind nur Fahrzeuge, die dieser entsprechen am Salzburgring 
zulässig. Nicht gestattet ist die Abwicklung von Rennen mit Zeitnahme, 
welche auf Höchstgeschwindigkeit ausgerichtet sind.

2.2 Klappenauspuffanlagen müssen geschlossen bleiben.

2.3 Einhaltung der Nutzungsordnung 
Der Veranstalter verpflichtet sich, die Rennstrecke und ihre Einrichtun-
gen bestimmungsgemäß zu benützen und pfleglich zu behandeln, Be-
triebszeiten zu befolgen bzw. durchzuführen und zu beachten.
Der Veranstalter hat die vom IGMS jeweils ausgehändigten oder verlaut-
barten Nutzungsbedingungen, wie insbesondere die Ringordnung sowie 
die Sicherheitsvorschriften, jeweils in der jeweils gültigen Fassung, voll-
inhaltlich einzuhalten und diese Pflicht auf Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen 
und jedwede sonstige Dritte, welche sich aufgrund seiner Veranstaltung 
am Salzburgring-Areal aufhalten, zu überbinden. Der Veranstalter hat si-
cherzustellen, dass sich nur Personen, welche die erforderlichen Fähig-
keiten und Kenntnisse für eine Benutzung der Rennstrecke aufweisen 
und vom Veranstalter registriert wurden, mit dafür geeigneten Fahrzeu-
gen auf der Rennstrecke aufhalten.

2.4 Besondere Nutzungsbedingungen 
Ergänzend zu den bestehenden Nutzungsordnungen des IGMS (Ring-
ordnung etc.) hat der Veranstalter dafür Sorge zu tragen, dass die ver-
einbarte Art und Höchstzahl von Fahrzeugen für die Benutzung des 
Ringareals nicht überschritten wird. Insbesondere darf nicht mehr als die 
vereinbarte Anzahl an Fahrzeugen gleichzeitig auf die Strecke gelassen 
werden. Eine gewerbliche Nutzung des Salzburgrings ist in jedem Fall 
unzulässig, Teilnehmern der Veranstaltung dürfen ausschließlich Nenn-
gelder oder Kursgebühren verrechnet werden, welche den tatsächlichen 
Kosten entsprechen.
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Der Aufenthalt von Kindern in der Boxengasse ist nicht gestattet; Eltern 
haften für ihre Kinder. Hunde sind an der Leine zu führen, im Boxen-
bereich und in der Boxengasse ist das Mitführen von Hunden nicht ge-
stattet. Das Waschen von Fahrzeugen ist in den Boxen und in der Boxen-
gasse nicht zulässig, es ist die Selbstbedienungs-Waschanlage neben 
der Tankstelle zu verwenden.
Das Ringgelände ist spätestens eine Stunde nach Betriebsschluss zu 
verlassen, andernfalls die durch Zeitüberschreitung anfallenden Unkos-
ten vom Veranstalter zu ersetzen sind.
Die Zufahrtswege im Ringbereich sind durchgehend freizuhalten.

2.5 Ausschluss von Teilnehmern
Der Veranstalter hat jene Teilnehmer unverzüglich von der Veranstaltung 
auszuschließen, welche trotz Ermahnung und Aufforderung zur Unter-
lassung auferlegten Pflichten zuwiderhandeln.

2.6 Sicherheit 
Der Veranstalter ist verpflichtet, für Rettungseinsätze das Österreichi-
sche Rote Kreuz Salzburg beizuziehen und eine ausreichende Anzahl 
an Rettungsfahrzeugen vorzukehren. Es obliegt dem Veranstalter, eine 
ausreichende Anzahl bei Abschluss der Vereinbarung festzulegen.
Zusätzlich hat der Veranstalter eine ausreichende Anzahl an für die Stre-
ckensicherung erforderlichen Personen bei Abschluss der Vereinbarung 
bekanntzugeben, sofern nicht einvernehmlich der Einsatz eines Sicher-
heitsleiters des IGMS seitens IGMS vorgeschrieben wird. Die damit ver-
bundenen Kosten trägt ausschließlich der Veranstalter.
Bei Nächtigung von Veranstaltungsteilnehmern im Fahrerlager aufgrund 
mehrtägiger Veranstaltungen ist der Einsatz eines Nacht-Sicherheits-
dienstes auf Kosten des Veranstalters sicherzustellen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass dies behördlich vorgeschrieben ist.

2.7 Sonstige Leistungen
Es ist ausschließlich die Verwendung der IGMS-eigenen Lautsprecher-
anlage oder TV-Überwachungsanlage gestattet. Die damit verbundenen 
Nutzungskosten entsprechend der jeweils gültigen Preisliste sind vom 
Veranstalter zu bezahlen. Die Nutzung eigener Anlagen seitens des Ver-
anstalters ist ausgeschlossen.
Sämtliche Leihgaben, Wasser- und Stromgebühren, Kosten für die Nut-
zung von Räumlichkeiten des IGMS und deren Ausstattung und Einrich-
tung, sowie die Kosten für die Müllabfuhr oder Reinigungskosten werden 
– sofern nicht gesondert vereinbart – auf Basis der letztgültigen Preisliste 
verrechnet.
Der Einsatz von Flugdrohnen ist nur nach Bewilligung durch die Behörde 
zulässig und ist mit dem IGMS abzustimmen.
Lieferungen sowie Auf- und Abbau an Tagen vor und nach dem Veran-
staltungszeitraum bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch IGMS 
und sind kostenpflichtig gemäß jeweils gültiger Preisliste.

2.8 Gastronomische Versorgung 
Für die gastronomische Versorgung der Veranstaltungsteilnehmer und 
Besucher ist grundsätzlich der bestehende Gastronomiebetrieb heranzu-
ziehen, welcher das alleinige Ausschankrecht am Salzburgring-Areal hat. 
Sofern bei Abschluss der Vereinbarung vom Veranstalter nicht bekannt-
gegeben wird, dass ein eigener Caterer beigezogen wird, ist zwingend 
der bestehende Gastronomiebetrieb einzusetzen. Für den Fall, dass bei 
Abschluss der Vereinbarung bekanntgegeben wird, dass ein eigener Ca-
terer gestellt wird, ist eine Abschlagszahlung pro Tag in der in der Verein-
barung festgelegten Höhe zu leisten.

1. VORBEMERKUNGEN

2. PFLICHTEN DES VERANSTALTERS



Die Vereinsorgane und deren Vertreter, die Bahnwarte und die Ange-
stellten des Gastronomiebetriebs haben Anspruch darauf, ihre Fahrzeu-
ge auf den dafür vorgesehenen, vom IGMS definierten, Parkplätzen im 
Fahrerlager abzustellen. Der Veranstalter hat sicherzustellen, dass diese 
Parkplätze von den dazu Berechtigten uneingeschränkt genutzt werden 
können.

Dem IGMS steht während der Veranstaltung das ausschließliche Recht 
auf Permanentwerbung auf den zum Ringareal gehörigen Objekten zu. 
Der Erlös aus der Permanentwerbung steht zur Gänze dem IGMS zu. 
Das Anbringen von Plakaten, Transparenten und sonstigen Ankündigun-
gen ist nur nach vorheriger Absprache mit dem IGMS gestattet.

Der Veranstalter erhält am Tag der Veranstaltung/am ersten Tag der Ver-
anstaltung/am (ersten) Tag des vereinbarten Aufbaus um 7:00 Uhr Zutritt 
zum Vertragsgegenstand. Der Veranstalter hat den Vertragsgegenstand 
unmittelbar nach Übernahme zu prüfen und allfällige Beschädigungen 
und/oder Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Nicht angezeigte 
Beschädigungen und/oder Mängel sind vom Veranstalter zu tragen. Un-
mittelbar nach Beendigung der festgelegten Nutzungsdauer erfolgt die 
Rückstellung von Nutzungsobjekten an die vom IGMS dafür namhaft ge-
machte Person, im übergebenen, insbesondere vollständig geräumten 
und gereinigten Zustand.

Der Veranstalter erklärt hiermit ausdrücklich, die Rennstrecke samt ihren 
Einrichtungen zu kennen und im Detail auf seine Anforderungen ge-
prüft zu haben. Er verzichtet auf die Geltendmachung von Ansprüchen 
jedweder Art gegenüber dem IGMS. Der Veranstalter verzichtet sohin 
ausdrücklich auf jedwede Schadenersatzansprüche aus oder im Zusam-
menhang mit der Inanspruchnahme der Rennstrecke und verpflichtet 
sich gleichzeitig derartige Verzichtserklärungen auch von seinen Mitar-
beitern, allfälligen Erfüllungsgehilfen sowie Nutzern der Rennstrecke im 
Rahmen der Veranstaltung, Zusehern oder sonstigen Dritten, welche im 
Zuge der Veranstaltung Zugang zur Rennstrecke erlangen, einzuholen. 
Der Veranstalter verpflichtet sich in diesem Zusammenhang den IGMS 
im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte vollkommen schad- und 
klaglos zu halten.

8.1 Rücktrittsrecht des IGMS
Der IGMS ist berechtigt, von der geschlossenen Vereinbarung mit sofor-
tiger Wirkung zurückzutreten, ...
a) 	 wenn der Veranstalter vereinbarte Zahlungen trotz schriftlicher 

Mahnung und einer Nachfristsetzung von 2 Wochen nicht leistet;
b) 	 wenn über das Vermögen des Veranstalters ein Insolvenzverfahren 

eröffnet oder ein Antrag auf Eröffnung eines solchen mangels kos-
tendeckenden Vermögens abgewiesen wird;

c) 	 wenn der IGMS durch höhere Gewalt oder andere von diesem nicht 
zu vertretende Umstände (z.B. behördliche Schließungsaufträge, 
Sturmschäden, Brände, Erdbeben, Terroranschläge, Kriege etc.) an 
der Erfüllung des Vertrages gehindert ist; dies gilt gleichermaßen für 
Umstände im Zusammenhang mit der bereits bekannten COVID- 
19-Pandemie oder vergleichbaren künftig eintretenden Umständen
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3.1 Haftung des Veranstalters
Der Veranstalter haftet für die Einhaltung der Vertragsbestimmungen 
durch ihn, seine Erfüllungsgehilfen sowie sämtliche Veranstaltungsteil-
nehmer und sonstige aufgrund der Veranstaltung anwesende Besucher. 
Insbesondere haftet er für die Einhaltung behördlicher Vorschriften und 
Auflagen, gesetzliche Bestimmungen sowie für sämtliche durch ihn oder 
ihm zuzurechnende Dritte oder Veranstaltungsteilnehmer verursachte 
Personen- und/oder Sachschäden im Zusammenhang mit der Veran-
stalt-ung. Die Haftung ist verschuldensunabhängig.
Der Veranstalter hat bei Schäden ein Schadensprotokoll zu erstellen 
und derartige Schäden samt Übermittlung des Protokolls unverzüglich 
dem IGMS anzuzeigen, den IGMS hinsichtlich sämtlicher aus derartigen 
Schäden entstehenden Ansprüche vollumfänglich schad- und klaglos zu 
halten sowie den Schaden unverzüglich wiedergutzumachen, andern-
falls ist der IGMS berechtigt, auf Kosten des Veranstalters die Behebung 
von Schäden zu veranlassen.

3.2 Abschluss von Versicherungen
Der Veranstalter ist verpflichtet, entsprechende Versicherungen abzu-
schließen, welche sämtliche mit der Nutzung des Salzburgring-Areals 
verbundenen Risiken abdeckt; dies gilt sowohl für Personen- als auch für 
Sachschäden. Der Veranstalter hat den Abschluss und Bestand solcher 
auf Anforderung des IGMS unverzüglich vorzulegen. Der Veranstalter ist 
verantwortlich, für eine ausreichende Deckung Sorge zu tragen.

3.3 Haftung des IGMS
Der IGMS ist lediglich zur vertragsgemäßen Zurverfügungstellung des 
Vertragsgegenstandes verpflichtet. Im Übrigen ist seitens des IGMS jed-
wede Haftung - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen.

Sofern erforderlich, wird dem Veranstalter eine ausreichende Anzahl an 
Zutrittsberechtigungen ausgehändigt. Die Anzahl der Zutrittsberechtigun-
gen richtet sich nach der bei Unterfertigung der Vereinbarung bekannt-
gegebenen erforderlichen Anzahl.
Unabhängig davon ist auch während der Durchführung einer Veranstal-
tung bzw. während des vereinbarten Buchungszeitraumes folgenden 
Berechtigten des IGMS der uneingeschränkte Zutritt zum Veranstal-
tungsgelände zu gewähren, wobei IGMS jedenfalls berechtigt ist, Zu-
trittsberechtigungen für folgende eigene Berechtigte auszugeben:
a) 	 Vereinsorgane (insb. Geschäftsführer, Vorstand des Vereins), Be-

triebsführung und Bahnwarte. Diese Zutrittsberechtigungen/Aus-
weise gelten jederzeit und für das gesamte Areal.

b) 	 Technischer Dienst, Sicherheitsstaffel, Personal und Hilfspersonal 
des IGMS, Reinigungsdienst und Angestellte des Gastronomiebe-
triebs. Diese Ausweise erhalten einen entsprechend auf den not-
wendigen Bereich eingeschränkten Geltungsbereich.

Der IGMS ist in der Anzahl der auszugebenden Zutrittsberechtigungen 
frei. Auf jeder Zutrittsberechtigung/jedem Ausweis sind Geltungsdauer 
und Geltungsbereich eingetragen. Der Veranstalter ist nicht berechtigt, 
Geltungsdauer oder Geltungsbereich in irgendeiner Form abzuändern 
oder einzuschränken. Der Veranstalter ist berechtigt und verpflichtet, 
derartige Ausweise, die missbräuchlich verwendet werden, einzuziehen 
und umgehend der Geschäftsführung des IGMS zu übergeben.

4. VERGABE VON ZUTRITTSBERECHTIGUNGEN

7. ANSPRUCHSVERZICHT

5. WERBEMASSNAHMEN

6. ÜBERGABE/-NAHME DES 
     VERTRAGSGEGENSTANDES

8. STORNO-/RÜCKTRITTSRECHT
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d) 	 bei begründetem Verdacht, dass durch die Veranstaltung die öffent-
liche Sicherheit, das Ansehen des IGMS, der Bestand des Ringare-
als oder sonstige Interessen des IGMS gefährdet werden könnten;

e) 	 bei Feststellung der Erteilung falscher Informationen und/oder An-
gaben seitens des Veranstalters;

f) 	 bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch den Veranstal-
ter; das sind solche, welche explizit als Pflicht des Veranstalters 
festgehalten sind.

Die vereinbarten Zahlungspflichten des Veranstalters bleiben von einem 
berechtigten Rücktritt des IGMS unberührt. Der Veranstalter ist dem 
IGMS darüber hinaus zum Ersatz eines durch den berechtigten Rücktritt 
entstandenen Schadens verpflichtet.
Jeglicher Anspruch auf Ersatz eines allenfalls aus der Ausübung des 
Rücktrittsrechts durch IGMS beim Veranstalter entstehenden Schadens 
ist ausgeschlossen, sofern dem IGMS nicht Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit vorzuwerfen ist.

8.2 Rücktrittsrecht des Veranstalters
Der Veranstalter ist bei gleichzeitiger Verpflichtung zur Zahlung einer 
Stornogebühr berechtigt, die Veranstaltung nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen zu stornieren:
a)	 bis 90 Tage vor Veranstaltungsbeginn bei gleichzeitigem Verfall der 

geleisteten Zahlung in Höhe von 33 Prozent des vereinbarten Un-
kostenbeitrags und einer allfälligen Abschlagszahlung für Gastro-
nomieleistungen (jeweils inkl. allfälliger gesetzlicher USt.) sowie 
des gesamten Mitgliedsbeitrages; sofern eine Anzahlung vom Ver-
anstalter noch nicht geleistet wurde, ist eine Stornogebühr in Höhe 
der vereinbarten Anzahlung, mindestens jedoch 33 Prozent des ver-
einbarten Unkostenbeitrages, zu bezahlen.

b)	 innerhalb von 90 Tagen vor Veranstaltungsbeginn verfallen sämt-
liche vom Veranstalter an den IGMS geleisteten Zahlungen bzw. 
sind allenfalls noch nicht erfüllte Zahlungspflichten zur Gänze zu 
erfüllen.

c)	 Derartige Stornogebühren sind binnen 14 Tagen ab Erklärung des 
Rücktritts durch den IGMS zur Zahlung fällig.

8.3 Gemeinsame Bestimmungen 
Die Erklärung des Rücktritts bzw. die Stornierung der Buchung hat 
schriftlich an die vom jeweiligen Vertragspartner angegebene Kontakt-
adresse zu erfolgen.
Die Mitgliedschaft erlischt im Fall des Rücktritts einer der Vertragspar-
teien gleichzeitig mit Ausübung des Rücktrittsrechtes. Ein Anspruch auf 
Rückerstattung des geleisteten Mitgliedsbeitrages besteht nicht. Ein da-
rüber hinausgehender Schadenersatzanspruch seitens des IGMS bleibt 
davon unberührt.

Für den Fall, dass eine Veranstaltung aufgrund öffentlich-rechtlicher Be-
stimmungen oder hoheitlicher Maßnahmen nicht stattfinden kann bzw. 
die Durchführung der Veranstaltung daran scheitert, dass solche Bestim-
mungen oder Maßnahmen im Heimatland des Veranstalters die Durch-
führung der Veranstaltung verhindern (etwa durch die Verhinderung der 
Anreise) gilt folgendes als vereinbart:
a)	 Die vereinbarten Zahlungspflichten des Veranstalters bleiben in die-

sem Fall unberührt, zumal es sich dabei um Fälle höherer Gewalt 
oder mit dieser gleichzusetzende Fälle handelt, welche nicht vom 
IGMS zu verantworten sind. Das Risiko damit verbundener Nachtei-
le trägt daher zur Gänze der Veranstalter, wo bei in diesem Fall eine 
Stornogebühr in der Höhe von 33 Prozent der Veranstaltungskosten 
anfällt.

b)	 Der IGMS ist jedoch bereit, in einem solchen Fall zu prüfen, ob 
eine Verschiebung der Veranstaltung auf einen anderen Zeitpunkt 
im selben Kalenderjahr, zu welchem derartige Bestimmungen oder 
Maßnahmen nicht mehr in Geltung sind, oder voraussichtlich sein 
werden, zu gleichen Konditionen möglich ist. Ein Anspruch darauf 
seitens des Veranstalters besteht nicht.

c)	 Ausdrücklich festgehalten wird, dass dies auch für öffentlich-recht-
liche Bestimmungen oder Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
bereits bekannten COVID-19-Pandemie oder vergleichbaren Situa-
tionen gilt.

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, wechselseitig die jeweiligen An-
sprechpersonen namhaft zu machen, welche für die Abwicklung der 
Vereinbarung zuständig sind. Sofern keine gesonderte Person bekannt-
gegeben wird, gelten die jeweils vertretungsbefugten Organe oder Unter-
fertigenden der Vereinbarung als Ansprechperson.

Das Zustandekommen der Vereinbarung setzt voraus, dass diese beid-
seits unterfertigt ist und die Zahlungspflicht des Unkostenbeitrages sowie 
des Mitgliedsbeitrages zur Gänze erfüllt ist.

12.1 Schriftform-Erfordernis
Es gelten die zwischen den Vertragsparteien im Einzelfall vereinbarten 
Zahlungsbedingungen. Für den Fall eines Zahlungsverzugs gilt ein Zins-
satz von 10 Prozent p.a. ab Fälligkeit als vereinbart. Eine Aufrechnung 
von Forderungen des Veranstalters gegen Forderungen des IGMS ist 
ausgeschlossen.

12.2 Schriftform-Erfordernis
Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform; dies gilt auch für das Abgehen dieses Formerforder-
nisses. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Erklärungen zwischen 
den Vertragsparteien sind nur rechtswirksam und verbindlich, wenn sie 
gegenüber den jeweils namhaft gemachten Ansprechpersonen oder den 
jeweiligen vertretungsbefugten Organen schriftlich abgegeben werden. 
Diese AGB sind bei inhaltlichen Abweichungen nachrangig gegenüber 
der geschlossenen vertraglichen Vereinbarung.

12.3 Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Für allfällige Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung wird das sachlich 
zuständige Gericht in Salzburg als Gerichtsstand vereinbart. Es gilt 
ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verwei-
sungsnormen sowie des UN-Kaufrechtes als vereinbart. Erfüllungs- und 
Zahlungsort ist Plainfeld.

12.4 Medienarbeit
Der Veranstalter erklärt seine Bereitschaft, die Arbeit von Presse, Online-
medien, Fernsehen und Radio bei Durchführung von Veranstaltungen in 
entsprechender Weise zu ermöglichen.

12.5 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen der geschlossenen Vereinbarung un-
gültig oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung davon unberührt. Die Ver-
tragsparteien kommen überein, in einem solchen Fall die unwirksame 
und/oder undurchführbare Bestimmung durch eine solche wirksame oder 
durchführbare Bestimmung zu ersetzen, welche dem wirtschaftlichen 
Gehalt der unwirksamen und/oder undurchführbaren Bestimmung am 
nächsten kommt.

11. ZUSTANDEKOMMEN DER VEREINBARUNG

1O. ANSPRECHPERSON

12. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

9. ABSAGE DER VERANSTALTUNG


